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I.

Der Berichterstatter teilt mit, dass das Erkennende Gericht die Frage nach 
dem Glaubensbekenntnis der Richter nicht beantworten will. Offenbar muss 
diese Tatsache, die jeder Arbeitnehmer, auch jeder Richter in seiner Lohn-
steuerkarte offenlegen muss, den Rechtssuchenden verschwiegen werden. 
Da stellt sich doch die Frage nach dem "warum"?

Könnte es sein, dass sich jemand schämt, zahlendes Mitglied einer Organi-
sation zu sein, deren Verbrechen in der Vergangenheit der vielfach preisge-
krönte  Autor  Karl-Heinz Deschner in  seinem vielbändigen Werk so  aus-
führlich  beschreibt  und  die  heute  durch  ihre  Kinderschänderverbrecher 
weltweit für Aufsehen sorgt? 
Oder befürchtet jemand Repressalien von der Organisation, zu deren Glau-
ben er sich bekannt hat? 
Oder fühlt man sich zu der Vorgehensweise durch das abgebene Glaubens-
bekenntnis verpflichtet?
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Aber wie steht es dann mit dem Eid, den die Richter auf die Verfassung ge-
schworen haben, die Sie zur Unparteilichkeit verpflichtet und keine gehei-
men Vorbehalte duldet?

Es  muss  sich  um  einen  schwerwiegenden  Gewissenskonflikt  der  Richter 
handeln.  Keiner von ihnen hätte wohl ein Problem damit,  im Falle eines 
Verfahrens zwischen den Fußballvereinen Bayern München und SC Frei-
burg um Namensrechte seine Mitgliedschaft beim SC Freiburg offenzulegen 
und die Besorgnis seiner Befangenheit zu bejahen oder mindestens zur Dis-
kussion zu stellen. Doch im vorliegenden Fall scheint dies nicht so einfach 
zu sein.

Um den zur Entscheidung berufenen Richtern  entgegenzukommen und ih-
nen den Gewissenskonflikt zwischen den mit der Drohung der ewigen Ver-
dammnis unterlegten Forderungen des Glaubens, zu dem sie sich beken-
nen, und dem Rechtsstaatgebot, dem sie durch ihren Diensteid verpflichtet 
sind, zu ersparen, lehnen die Kläger sie wegen 

Besorgnis der Befangenheit
ab.

Die Besorgnis der Befangenheit ergibt sich für jeden vernünftigen Rechtssu-
chenden aus der dargestellten Konfliktsituation zwischen der Kirchenbin-
dung und dem Rechtstaatsgebot. Im schlimmsten Fall erkennt der betroffe-
ne Richter, der meist schon vom Säuglingsalter an der Indoktrination seines 
von ihm bekannten Glaubens unterliegt,  seine eigene Befangenheit  selbst 
gar nicht mehr.

Das Glaubensbekenntnis der Richter können die Kläger nicht glaubhaft ma-
chen. Das Verhalten des Gerichts lässt aber keinen anderen Schluss zu, als 
dass die Richter sich dort zu einem Glauben bekennen, der eine Entschei-
dung zum Nachteil der Kläger verlangt. Das Schweigen kann also in diesem 
Fall,  wo  es  um  die  fundamentale  Frage  des  Etikettenschwindels  der  rö-
misch-katholischen Kirche geht (und parallel dazu in einem anderen Ver-
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fahren gegen die Lutherkirche) nur als weiterer Grund zur Besorgnis der 
Voreingenommenheit betrachtet werden.

Dass es sich dabei nicht um rein theoretische Überlegungen handelt, zeigen 
die Erfahrungen der Unterzeichner mit Organen der Justiz im Raum Würz-
burg. Dort wurde ein Kirchenaussteiger von einem Staatsanwalt mit kirchli-
chem Glaubensbekenntnis angeklagt und von ebensolchen Richtern wegen 
Beleidigung verurteilt, weil er eine Person mit römisch-katholischem Glau-
bensbekenntnis als Inquisitionshelfer bezeichnet hatte, die seinen Glauben 
öffentlich beschimpft hatte. 

Jeder unvoreingenommene Bürger wird dies als absurd empfinden: Wer je-
manden als Helfer der Inquisition - heutiger Name Glaubenskongregation – 
bezeichnet, wird verfolgt und bestraft. Wer Vorsitzender der Inquisition - 
heutiger Name Glaubenskongregation – ist, wird Papst, so wie Joseph Rat-
zinger, und von den gleichen bejubelt.

Das Spannungsverhältnis zwischen Recht und konfessionellem Glaubensbe-
kenntnis kann also nicht nur zum Verlust des Rechtes, sondern sogar zum 
Verlust der Vernunft führen.

II.

Die Kläger halten das vorliegende Verfahren nicht für eine Entscheidung 
durch Gerichtsbescheid geeignet.

III.

Freie  Christen für  den Christus  der  Bergpredigt,  die  ihre  Löschung aus den 
Taufregistern der römisch-katholischen Staatskirche verlangt haben, haben 
wiederholt die Antwort bekommen, die auch schon in der Klage als offiziel-
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le Position der römisch-katholischen Kirche dargestellt wurde, dass es sich 
bei der Taufe um ein untilgbares Prägemal handle. Dabei wird auf CIC can. 
849 verwiesen. 

Die Kläger Nr.3 und Nr.6 sind unmittelbare Opfer dieses "ewigen" Mals, 
das ihnen die römisch-katholische Kirche nur aufbrennen konnte, weil sie 
die Eltern über ihre unchristliche Lehre mit dem Wort "christlich" arglistig 
getäuscht hat. Dieser Makel soll nach dem Selbstverständnis der römisch-
katholischen Kirche den Opfern bis in alle Ewigkeit anhaften. Im Klartext 
heißt  das:  Das Opfer  kann zwar seinen Austritt  aus der römisch-katholi-
schen Kirche erklären, aber das hilft ihm nicht. Die römisch-katholisch Kir-
che läßt keinen mehr frei, den sie einmal mit dem falschen Etikett "christ-
lich" eingefangen hat. Und so sind auch die Kläger in diesen Teufelskreis 
geraten:  Sie sind auf ewig verdammt, in dieser Institution zu sein, und auf 
ewig verdammt (… der sei verflucht), weil sie die unchristliche Dogmenleh-
re dieser Institution nicht glauben. Sie sind also jetzt auf alle Ewigkeit an 
diese  Lehre  gebunden,  die  bekanntlich  Ursache  schwerer  ekklesiogener 
Neurosen ist.

Diese Lehre ist unchristlich, weil sie die Bergpredigt faktisch außer Kraft ge-
setzt hat. Damit stellt sie sich gegen die Bergpredigt, die zentrale Lehre des 
Jesus, des Christus, ist also unchristlich. Und damit ihr Etikettenschwindel 
nicht sogleich auffliegt, hat die römisch-katholische Kirche über Jahrtausen-
de alle Menschen und Volksgruppen umgebracht, die nach den christlichen 
Lehren der Bergpredigt leben wollten, Markioniten, Manichäer,  Katharer, 
Bogumilen, Anhänger Savonarolas, und viele mehr. 

Zusammengefasst heißt das aus der Sicht der römisch-katholischen Kirche: 
"Die Lehre des Jesus, des Christus, die Bergpredigt, ist nicht lebbar, das be-
weisen wir, indem wir dafür sorgen, dass alle, die es tun, verleumdet, dis-
kriminiert, mundtot gemacht oder umgebracht werden, soweit, wie es die 
politische Lage gerade erlaubt". 
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Die Infamie besteht aber darin, dass man den Menschen vorspiegelt, man 
handle im Namen dessen, dessen Lehre und Nachfolger man auf brutalste 
Weise bekämpft.

Aus Sicht der Opfer, zu denen die Kläger gehören, die Kläger Nr.3 und Nr.6 
besonders durch das von der römisch-katholischen Kirche verpasste Präge-
mal, ist der katholischen Kirche all dies nur wegen des Missbrauchs des Na-
mens Christi möglich . Es ist höchste Zeit, dass ihr dies untersagt wird. 

Dr. Sailer Dr. Hetzel
Rechtsanwalt Rechtsanwalt 


